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Badischer Staatsanzeiger

Liste der anzeigepflichtigen Berufskrankheiten .
Lfd
Nr. Berufskrankheit Betriebe und Tätigkeiten

7

8

9
10

11

12

13

14

15

IS

17

18

19

20
21

II III

Erkrankungen durch Blei oder
seine Verbindungen

Erkrankungen durch Phosphor
Erkrankungen durch Quecknlver

oder seine Verbindungen
Erkrankungen durch Arsen oder

seine Verbindungen
Erkrankungen durch Berbindun -

gen des Mangans
Erkrankungen durch Benzol oder

sejne Homologen
Erkrankungen durch Nitro - und -

Amidoverbindungen der aro¬
matischen Reihe

Erkrankungen durch Schwefel -
kohlenstoff

Erkrankungen durch Schwefel -
Wasserstoff

Erkrankungen durch Kohlenoxyd
Erkrankungen durch Röntgen -

strahlen und andere strahlende
Energie

Chronische und chronisch-rezidi-
vierende Hauterkrankungen
durchGalvanisierungsarbeiten

Chronische und chronisch-rezidi-
vierende Hauterkrankungen
durch exotische Holzarten

Chronische nnd chronisch-rezidi«
vierendc Hauterkrankungen
durch Ruß , Paraffin , Teer ,
Anthrazen , Pech und ver-
wandte Stoffe

Erkrankungen der Muskeln ,
Knochen und Gelenke durch
Arbeiten mit Preßlustwerk -
zeugen

Erkrankungen der tieferen Luft -
wege und der Lunge durch
Thomasschlackenmehl

■f., -1. ; ■ - . > ' '
,

Schwere Staublungenerkran¬
kungen (Silikose )

Trifft eine schwere Staub -
lungenerkrankung mit Lun -
gentuberkulose zusammen , so
gilt für die Entschädigung die
Tuberkulose als Staublungen -
erkrankung

Schneeberger Lungenkrankheit

Durch Lärm verursachte Taub -
heit oder an Taubheit gren -
zende Schwerhörigkeit

Grauer Star

Wurmkrankheit der Bergleute
Infektionskrankheiten

Zu 1 bis 14 :
Betriebe und Tätig «
keiten, die der Unfall¬
versicherung unter «
liegen .

Thomasschlackenmühlen ,
Düngemittelmischereie «
u . Betriebe , dieThoma «
schlackenmehl befördern .

») Betriebe der Sandstein
gewinnung , -bearbeitunz
und -Verarbeitung ,b ) Metallschleifereien ,c) Porzellanbetriebe ,d ) Betriebe des Bergbaues .

Betriebe des Erzbergbaue «
im Gebiete von Schnee «
berg ( Freistaat Sachsens

Betriebe der Metallbearbei¬
tung und -Verarbeitung .

Glas - und Eisenhütten ^
Metallschmelzereien .

Betriebe des Bergbaues .
Krankenhäuser , Heil- und

Pflegeanstalten , Entbin -
dungsheime und sonstig «
Anstalten , die Personen
zur Kur und Pflege aus»
nehmen , ferner Einrich-
tungen und Tätigkeiten
in der öffentlichen und
freien Wohlfahrtspflege
und im Gesundheitsdienst
sowie Laboratorien für
naturwissenschaftlichennd
medizinischeUntersuchun-
gen und Versuche.

Staatsanzeiger
Bekanntmachung .

Zweite Verordnung über Aus *
dehnung der Unfallversicherung au '

• Berufskrankheiten .
Mch 'tehend wird eine Bekanntmachung des Reichsversichemngs -

amts vom 10. April 1929 ( Deutscher Reichsanzeiger vom 12 . April
1929 Rr . 85 ) zur Kenntnis gebracht .

Karlsruhe , den 30 . April 1929.
Der Minister des Innern :

I . V . : Föhreubach .

Bestimmungen
aus Grund der § § 6 , 7 und 10 der Zweiten Verordnung
über Ausdehnung der Unfallversicherung auf Berufs -
krank he iten vom 11 . Februar 1929 ( RGBl . I S . 27 ) .

Vom 10. April 1929 ( l 1 Nr . 1265) .
§ 1 .

Der Betriebsunternehmer und der nach § 7 Absatz 1 der Ver¬
ordnung zur Anzeige verpflichtete Arzt haben die Anzeigen auf
Formblättern nach den beiliegenden Mustern A und B zu erstatten .

Die Muster sind nach Form , Farbe und Inhalt bindend . Ihre
Größe beträgt 210 mal 297 mm ; ihre Farbe ist hellgrün . Sie sind
in Buchdruck herzustellen .

Die Formblätter für die ärztlichen Anzeigen werden den Ärzten
von den Bersicherungsämtern unentgeltlich abgegeben .

§ 2.
Der nach z 7 Absatz 1 der Verordnung zur Anzeige verpslichtete

Arzt hat dem Versicherungsamt mit der Anzeige die Rechnung
über die Gebühr ( § 7 Absatz 3 der Verordnung ) einzureichen . Das
Versicherungsamt übersendet die Rechnung mit der Abschrist der
Anzeige ( § 7 Absatz 4 der Verordnung ) dem Träger der Unfall -
Versicherung. Lehnt dieser die Zahlung ab , so kann der Arzt binnen
einem Monat nach Zustellung des ablehnenden Bescheids die Ent -
schcidung des Oberversicherungsamts anrufen . Das Oberversiche -
rungsamt entscheidet endgültig .

z 3.
Das Versicherungsamt bucht die Kosten der Untersuchungen durch

den geeigneten Arzt ( § 6 Absatz 3 der Verordnung ) zu Lasten des
erstattungspflichtigen Trägers der Unfallversicherung und stellt sie ,
falls nicht ein anderer Zeitpunkt vereinbart ist , am Schluß eines
jeden Kalendervierteljahres für die einzelnen Versicherungsträger
zusammen . Das Versicherungsamt Übersendet diese Zusammen -
stellung nebst den Kassenbelegen dem verpflichteten Träger der
Unfallverfichrung mit der Aufforderung , die Kosten binnen einer
bestimmten Frist postgeldfrei zu erstatten . Die Zusammenstellung
gilt als Festsetzung der zu erstattenden Kosten .

Das Versicherungsamt kann die Kosten auch für den Einzelfall
feststellen und einfordern .

Gegen die Festsetzung ist binnen einem Monat Beschwerde an
das Oberversicherungsamt zulässig. Die Beschwerde ist beim Ver -
sicherungsamt einzulegen .

Das Versicherungsamt kann der Beschwerde abhelfen , wenn es
sie für begründet hält ; sonst legt es die Beschwerde mit einer gut -
achtlichen Äußerung dem Oberversicherungsamt vor . Dieses ent -
scheidet endgültig .

$ 4.
In den Fällen des z_2 Satz 4 und des § 3 Abiatz 4 Satz 2 gilt
1799 der Reichsversicherungsordnung entsprechend ; an Stelle des
eichsversichenrngsamts entscheidet das Landesversicherungsamt ,

wenn es in der Sache selbst zuständig ist.
§ S.

Die Versicherungsämter haben die ärztlichen Anzeigen , solveit
sie Versicherte der vom Reich oder von einem Lande verwalteten
Betriebe betreffen , unverzüglich der vorgesetzten Dienstbehörde
dieser Betriebe oder der von ihr bezeichneten Stelle zu übersenden .
Diese übersendet eine Abschrift der Anzeige oder einen Auszug
daraus dem beamteten Arzt und dem Gewerbeaufsichtsbeamten
nach näherer Bestimmung der obersten Verwaltungsbehörde ( § 8 ) .

Diese Bestimmungen gelten für die Dentsche Reichsbahn -Gesell-
schaft entsprechend .

§ 6.
Für die See -Unfallversicherung ergehen besondere Bestimmungen .

§ 7.
Die Bekanntmachung vom 24 . Juni 1925 über die Feststellung

von Mustern für die Anzeigen des Unternehmers und des behau -
delnden Arztes nach §§ 7 und 8 der Verordnung über Ausdehnung
der Unfallversicherung aus gewerbliche Berufskrankheiten vom
12. Mai 1925 ( Deutscher Reichsanzeiger vom 1 . Juli 1925 ) und die
Bestimmungen vom 3 . August 1926 zur Durchführung der Ver -
ordnung vom 12 . Mai 1925 ( Deutscher Reichsanzeiger vom 9 . August
1926 ) werden aufgehoben .

Berlin , den 10. April 1929.
Das Reichsversicherungsamt , Abteilung für Unfallversicherung .

Schaffet .
Muster A

Anzeige über eine Berufskrankheit
in der gewerblichen und landwirtschaftlichen Unfallversicherung
( § 6 der Zweiten Verordnung über Ausdehnung der Unfallversiche-
rung auf Berufskrankheiten vom 11. Februar 1929 — RGBl . I S . 27)
Berufsgenossenschaft : .
Sektion : Vertrauensmann :
Betriebsunternehmer : > . . . . . . . . . . . .
(Name , Stand , Firma , Betriebssitz

( Ort , Straße und Hausmnumer ) ' . . Mitgliedschein -Nr . . «
Die Anzeige ist zu senden

a) an das Versicherungsamt des Betriebssitzes ,
b) an die Berufsgenossenschaft ( Genossenschafts - ,

Sektionsvorstand , Vertrauensmann ) .

Zur Beachtung .
Durch die Verordnung vom 11 . Februar 1929 sind die in der

Anlage der Verordnung aufgeführten Krankheiten als Berufskrank -
heiten im Sinne der Unfallversicherung bezeichnet worden .

Der Betriebsunternehmer hat jede in seinem Betrieb vorkom¬
mende , in der Anlage der Verordnung aufgeführte Berufskrankheit
anzuzeigen , die den Erkrankten für mehr als drei Tage völlig oder
teilweise arbeitsunfähig macht oder an der er gestorben ist .

1 . bei dem Versicherungsamt des Betriebssitzes ,
>. bei der durch die Satzung des Versicherungsträgers

bestimmten Stelle .

Die Anzeige ist binnen drei Tagen zu erstatten , nachdem der
Unternehmer die Erkrankung oder den Tod erfahren hat .

Für den Betriebsunternehmer kann der Letter des Betriebs oder
des Betriebsteils , in dem sich die Erkrankung ereignet hat , die An -
zeige erstatten . Er ist dazu verpflichtet , wenn der Unternehmer
abwesend oder verhindert ist . Hat der Unternehmer auf Grund
des § 913 der Reichsversicherungsordnung seine gesetzlichenPflichten
auf Angestellte seines Betriebes übertragen , so müssen diese die
Anzeige erstatten . Bei Unterlassung oder verspäteter Erstattung
der Anzeige kann gegen den Verpflichteten eine Ordnungsstrafe
in Geld verhängt werden .

Für jede erkrankte Person ist eine besondere Anzeig «
zu erstatten . Auch wenn die Berufskrankheit durch plötzliche Ein «
Wirkung ( Unfall ) entstanden ist, ist dies Formblatt , nicht die (gelbe )
Unfallanzeige zu verwenden .

1 . a) Krankheitserscheinungen (Angaben
des Versicherten ) :

b) Beginn der Erkrankung :

a) . . . . . . . . .

b) . . . . ( Wochen¬
tag ) , den . . . .

2. a ) Betrieb oder Tätigkeit (z . B . Ani-
linfabrik ) :

b) Betriebsteil (z . B . Nitrierung ) , in
dem der Erkrantte sich die Berufs -
krankheit zugezogen hat :

»)
b)

3 . a) Ruf - und Familienname , Beruf ,
Wohnort , Wohnung der erkrankten
Person , bei Minderjährigen auch
des gesetzlichen Vertreters ( Bater ,
Mutter , Vormund ) :

b) Tag , Monat , Jahr und Ort der
Geburt :

c) Ledig , verheiratet , verwitwet :

• ) « . . .

b) geboren den . . .
18 .in * • • • . • •
Kreis . . Amt . .

c)
4 . a) Dauer der Beschäftigung in dem

Betriebe (Tätigkeit ) : -
b ) Dauer der Beschäftigung in dem

Betriebsteil <vgl. 2 b ) :
genaueste Angaben erforderlich

c) Art der Beschäftigung :
ä ) Ist der Erkrankte

vor der Einstellung ,
während seiner Beschäftigung im

Betriebe ,
laufend

untersucht worden ?
Wann und von welchem Arzt ?

e) Frühere Beschäftigung ähnlicher
Art :

a ) von . . . bis . .

b ) von . . . bis . .

<-)
d)

S. a) Ist der Erkrankte in einem Kranlen -
hause untergebracht ? In welchem?
Öder wo befindet er sich? ZuHause ?

b) Name I . des zuerst zuge-
Wohnort zogen«» Arztes ,
Wohnung II . der weiter behan -

delnden Arzte :

b) I ,

II . . . . . . . .

S. a ) Welcher Krankenkasse gehört der
Erkrankte an ?

b ) Hatte er vor dem Eintritt der Er-
krankung volle Arbeitskraft ? Wenn
nicht , weshalb nicht?

c) Bezieht
' oder bezog er von einem

Träger der reichsgesetzlichen Ver -
sicherung Leistungen wegen Krank-

* heit,Invalidität , Berufsunfähigkeit
Unfalls,einer Berufskrankheit , oder
Gebührnisse auf Grund der Ver-
forgungsgesetze ?

Von welcher Stelle ?

a)

b) . . . .

c)

7. Ruf - und Familienname , Stand ,
Wohnott , Wohnung der Personen ,
die über äußer « Umstände bei Ein -
tritt der Erkrankung Äuskunft geben
können :

• •

8 . a ) Bemerkungen :

b) Wenn die Anzeige zu spät erstattet
wird , weshalb geschieht dies ?

a)

b) . . . . . . . . .

( Ort ) . "» . » . , den « . . • • « 19 . «
Name des die Anzeige erstattenden Unternehmers

oder Betriebsleiters :

Muster B
Ärztliche Anzeige über eine Berufskrankheit

in der gewerblichen und landwirtschaftlichen Unfallversicherung .
<j 7 der Zweiten Verordnung über Ausdehnung der Unsallver «
sicherung auf Berufskrankheiten vom 11 . Februar 1929 — RGBl . I

S 27 — . )

Borbemerkung .
Durch die Verordnung vom 11 . Februar 1929 sind die in der fol«

genden Liste aufgeführten Krankheiten als Berufskrankheiten im
Sinne der Unfallversicherung bezeichnet worden . Nach § 7 der Ver¬
ordnung hat ein Arzt , der bei einem Versicherten eine Berufs «
krankheit oder Krankheitserscheinungen feststellt, die den begrün «
deten Verdacht einer Berufskrankheit rechtferttgen , diese Fest«
stellung dem Versicherungsamt unverzüglich anzuzeigen .

Anzuzeigen sind die in Spalte II der folgenden Liste aufgeführten
Berufskrankheiten , wenn sie nach Ansicht des Arzte » durch beruf «
liche Beschäftigung in einem in Spalte III neben der Krankheit
bezeichneten Betriebe verursacht sind. Den Betrieben stehen die
Tätigkeiten gleich , die der Unfallversicherung unterliegen . Die
Anzeige ist auch dann zu erstatten , wenn die Berufskrankheit durch
eine emmalige Schädigung entstanden ist.

Der Arzt hat gegen den Versicherungsträger Anspruch auf eine
Gebühr für die Anzeige . Das Versicherungsamt kann gegen den
Arzt nach Anhörung der zuständigen Ärztekammer eine Ordnungs «
strafe in Geld festsetzen , wenn er die Anzeige nicht oder nicht recht-
zeitig erstattet .

1 . Ruf - und Familienname ' : .

2 . Wohnort und Anschrift :

3 . Gegenwärttger Aufenthaltsott :

4 . Gebuttstag und -jähr :

5 . Familienstand :

«. Befchafttgt be. . . . . s .tf 1 . .

7 . Genaue Beschreibung der Beschäfti-
gung :

( Angaben wie Arbeiter und dgl.
genügen nicht )

8 . Dauer der Beschäftigung zu 7 : von . . . bis . . . .
9 . Frühere Beschäftigung ähnlicher Art

(Firma , Ort ) :

10. Zeitpuntt
a) der erstenärztlichenUntersuchung :
b ) des Beginns der ärztlichen Be-

Handlung :
c) des Todes :

a)
b) . . .

c )

11 . a) Arbeitsunfähig seit :
b ) Krankenhausbehandlung ( Ott ,

seit wann ) :

a )
b)

'

12. Kurzer Untersuchungsbefund ( soweit
erforderlich auch Untersuchung des
Urins , Blutes usw . ) :

. .

. '

* Genaueste Ausfüllung wird dringend erbeten . Für die Fragen
1—11 und 14— 15 sind auch die Angaben des Erkrankten oder sein «
Angehörigen zu benutzen .



IS. ») Welcher Krankheitszustand liegt
vor?

d) Auf welche charakteristischen
Krankheitserscheinungen stützt sich
diese Annahme?

fo) • • • • • • • • »

14. Handelt es sich um den Rückfall einer
früheren gleichen oder ähnlichen
Erkrankung ?

15. Im Falle des Todes :
Hat eine Leichenöffnung statt-
gesundest ?

1«. Bemerkungen :

(Clt ) ■ • • • • • *. teil a 1 t ■ « 19 a ■
Unterschrift des Arztes

( Beidruck eines Namensstempels erwünscht )
An das Versicherungsamt

<Die Anzeige ist an das Verjichernngs-
amt des Be r̂iebssitzes zu erstatten).

Gesuch der Witwe Emilie Tischer
in Mannheim um Zulassung als
Buchmacher .

Der Frau Rudolf Tischer Witwe, Emilie geb. Hildebrand, in
Mannheim ist die Erlaubnis erteilt worden, bis zum 30. Juni
3929 in Mannheim im Erdgeschoß des Hauses Q 4, 17 ge¬
werbsmäßig Wetten bei öffentlichen Leistungsprnfungen für
Pferde abzuschließen oder zu vermitteln .

Karlsruhe , den 29. April 1929.
Der Minister des Innern

I . V . : Föhrenbach .

personeller Teil
Ernennungen , Versetzungen. Zurruhesetzungen usw.

der planmäßigen Beamten
Ans dem Bereich des Staatsmiuisterinms

Ernanut :
Das bisherige stellvertretende Mitglied des Disziplinarhofsfür nichtrichterliche Beamte Landgerichtsdirektor Dr. RichardLutz zum ordentlichen und der Landgerichtsdirektor Emil Win -ter zum stellvertretenden Mitglied des Disziplinarhofs für

mchtrichterliche Beamte für die Zeit vom 1 . Mai 1929 bisLI . Dezember 1931 .
Das Staatsministerium hat unterm 19. April 1929 be-

schloffen, den Landgerichtspräsidenten Dr. Karl Rudmani , fürdie Zeit vom 1 . Mai 1929 bis 31. Dezember 1931 zum Vor-
sitzenden des Disziplinarhofs für nichtrichterliche Beamte zubestimmen.

Munsctizettel an dieMadkabrer
Von Polizeioberstleutnant Tcmoll, Karlsruhe

Man macht häufig die Beobachtung, daß sich die verschie .denen Arten von Wegebenutzer mit absoluter Verständnis -
lostgkeit einander gegenüberstehen, daß sich die einzelnen Grup -Pen in ihrer Daseinsberechtigung von den anderen schwer be-
einträchtigt fühlen , daß ihre — selbstverständlich stets gerech,ten — Forderungen und Wünsche angeblich in ungenügenderWeise berücksichtigt werden — kurz, daß sie nur ein Schatten -
dasein führen zugunsten der anderen , die im Verkehrslebender Straße völlig dominieren . Ab und zu finden derartigeBetrachtungen in gelegentlichenZeitungsartikeln ihren Nieder»
schlag und tragen dann Überschriften wie : „Schutz den Fuß -
gangern " oder „Mehr Recht sür Radfahrer " u . a . mehr, jenachdem sich der Verfasser zum Anwalt dieser oder jenerKategorie von Wegebenutzern bekennt. Daß natürlich Aus-
wüchse — allerdings auf allen Seiten — vorkommen, ist un¬
bestritten . In vielen Fällen fehlt es aber m . E . am gutenWillen , gegenseitig aufeinander Rücksicht zu nehmen. Raumund Entwicklungsmöglichkeiten sind für alle vorhanden . DieBerliner Straßenordnung sagt sehr richtig : „Oberster Grund -
satz für alle Wegebenutzer mutz sein : Rücksicht zu üben unter -einander und gegeneinander . Dies gilt insbesondere auchvon dem Verhältnis der Kraftfahrzeuge zu den Fußgängern ,die sich ihrerseits der Bedeutung des,? Kraftverkehrs wie den
Erfordernissen seiner Zweckbestimmung nicht verschließen dür -
sen .

"
Dieser Mahnruf schließt selbstverständlich auch die Rad-

sahrer, an die vorzugsweise heute diese Zeilen gerichtet seinsollen , nicht aus und , wenn sie an der oben zitierten Stelle
nicht besonders erwähnt sind , so liegt das nach den hiesigenErfahrungen sicher nicht daran , daß man bei ihnen eine be-
sondere Gewissenhaftigkeit in der Beachtung der Verkehrsvor-schriften entdecken könnte, sondern vielleicht an der Tatsache,daß in den Hauptverkehrsstraßen Berlins die Radfahrer tags -
über mehr und mehr verschwunden sind . Ich komme auf die-
sen Punlt noch später zu sprechen .

Wenn wir das Verkehrsleben in der Kaiserstraße beobachten ,so werden wir feststellen , daß die Fahrbahn — insbesonderezu bestimmten Tageszeiten — zum größten Teil von Radfah-
rern bevölkert wird . Ihre Zahl bildet ein Vielfaches gegen-über derjenigen der Kraftfahrzeuge . Denken wir uns die
Radfahrer aus dem Straßenbild entfernt , so wird die Fahr -
bahn der Kaiserstraße verhältnismäßig leer, die Verkehrs-

. regelung leicht , und das Überschreiten des Fahrdammes fürdie Fußgänger entschieden einfacher; denn darüber kann kein
Zweifel sein , daß durch die ungeheure Anzahl der Radfahrerdie Verkehrssicherheit in der Kaiserstraße außerordentlich lei -det, ohne daß man daraus der Allgemeinheit der Radfahrereinen Vorwurf machen könnte. Damit soll aber nicht gesagtsein , daß einzelne Radfahrer es nicht meisterhaft heraus haben,sich den Unwillen des Publikums einschließlich des radfahren -den Teils zuzuziehen und ungefähr alles tun , was gegen das
Interesse einer öffentlichen Ordnung spricht .

Jch^möchte davon absehen, hier die Straßenverkehrsordnungund Straßenpolizeiordnung . soweit sie für Radfahrer in Fragekommt , zu besprechen . Ich kann es mir aber nicht versagen,auf einzelne Unsitten hinzuweisen, die sich erfahrungsgemäßganz besonders häufig wiederholen und in verkehrsreichenStraßen außerordentlich störend wirken. Es gehören dazu:Das Fahren zu drei oder mehreren Personen nebeneinander ;wenn auch die hiesigen Vorschriften diesen Punkt nicht un-mittelbar berühren , so heißt es in der Straßenverkehrsordnung
doch ganz allgemein, daß die rechte Seite des Weges einzu-halten ist. Diesem Gesichtspunkt kann unmöglich Rechnunggetragen werden, wenn drei oder mehrere Personen neben-einander fahren .

Noch störender wirkt dieses Gesellschaftssahren, wenn man
sich gegenseitig zur Bekundung starker Sympathien die Handreicht , wie man das so häufig erlebt , wenn Jüngling undMägdelein zusammenfahren ; deshalb rate ich Dir , o Jüng -nng : „übe Enthaltsamkeit , auch wenn das Mailüfterl noch soverheißungsvoll weht. " —

% et" *j# . . bex kie kaiserftrah « passierenden Rad-fahrer durch geschäftliche Rücksichten gezwungen, diese Haupt -

verlehrsstraße zu benutzen. Anders aber verhält es sich bei
jenen Nadlern , meist Schülern aller Altersklassen, die ihrenNachmittagsausgehbummel per Rad iu der Kaiserstraße abfol-vieren , eine Unsitte, die mit den schärfsten Worten verurteiltwerden muß. Nicht nur . daß hierdurch die Kaiserstratze miteiner Anzahl * m Fahrzeugen , die nicht hingehören, belastetw»rd ; vor allem ist auch die Art und Weise , wie sich diese Pro -menade abspielt, nachdrücklichst zu rügen ; denn selbstverständ-l,ch trifft man sich m solchen Fallen mit irgendwem, man be-gleitet diesen irgendwen und. ist 's ein Fußgänger , so ist maneinerseits gezwungen, langsam zu fahren, das Rad zu schi«."k" 3Qt Mit ans den Gehweg herauszunehmen . DieseRücksichtnahme auf die einzelne Person steht im umgekehrtenVerhältnis zur Rücksicht auf die Allgemeinheit; ein derartigesVerhalten wirkt ungemein hemmend im heutigen Getriebeeiner Großstadt .

Es sei zugegeben, daß es in der Kaiserstraße viel zu sehengibt, und es ist sicher manchmal schade, seine Augen nichtuberall haben zu können ; die Sinnesorgane des Menschensind nun leider mal nicht periskopartig konstruiert. Dies machtdem Radfahrer aber gar nichts au<-, er dreht seinen Kopf nachrechts, er guckt nach links, er verdreht sich auch mal gelegent¬lich vollständig um seine eigene Achse nach rückwärts. wennsich dort was Schönes bietet ; nur das eine tut er nicht : Inder verkehrsreichen Straße die Augen nach vorwärts richtenund unausgesetzt in die Fahrtrichtung blicken. Daß hierunterd »e Verkehrssicherheit, und wenn es sich auch nur um einzelneAusnahmefälle handelt, empfindlich leidet, wird wohl jederVernünftige einsehen. In gleicher Weise wird die Verkehrs-
regelung erschwert, wenn sich Radfahrer — auch hier handeltes sich nur um Schüler und Jugendliche — auf ihren Rädernproduzieren und allerhand Kunststücke vorführen wollen, dieeher in die Arena eines Zirkus , als in eine verkehrsreicheStraße einer Großstadt gehören. Wer von den Lesern hat sichnoch nicht über das häufig zu beobachtende Fahren in Schlan-genlinien empört ?

Und nun zum Schluß dieses Kapitels noch eine Zwiesprachemit dem schöneren Geschlecht. Bekanntlich wird die Sicherheitin einer verkehrsreichen Straße durch das Fahren mit einerHand nicht erhöht (das freihändige Fahren ist in solchen Fäl -len überhaupt verboten) . Nun bleibt aber manchmal für die
holde Weiblichkeit gar nichts anderes übrig , als die Lenkstangemit einer Hand loszulassen, um mit der anderen das Röck -
chen, wenn es allzu bedenklich in den Lüften flattert , zurZucht und Sitte zu ermahnen und glatt zu streichen . Dar -unter kann die Balance leiden. Die Sache hat aber noch eineandere Seite : Bekanntlich obliegt auch dem Radfahrer diePflicht, Richtungsänderungen durch Ausstreckung des Armes
bekanntzugeben. Wie oben erwähnt , darf er nun in Verkehrs -
reichen Straßen nicht freihändig fahren . Solange indes diedauernde Überwachung des eigensinnigen Röckchens notwendigist, befindet sich die schöne Radfahrerin in einem fortwähren -den Dilemma , ob sie gegen die Gebote der Verkehrsordnunghandeln öder ihre luftigen Bekleidungsstücke dem Spiel derWinde überlassen soll.

Jeder Leser wird mir zugeben müssen , daß die vorerwähn-ten Punkte nicht zu den Seltenheiten der täglichen Beobach -
tungen gehören, und daß ihre Abstellung wesentlich zur Be-
Hebung von Mancherlei Gefahren in verkehrsreichen Straßendienen würde . Der Radfahrer selbst kann also ein gut Teil
zur Steigerung der Verkehrssicherheit beitragen . Wenn et
dazu noch etwas Übriges tun will , so führe er an seinem
Fahrzeug ein Schlußlicht; er vermeide es, anderen Fahr -
zeugen, die nicht in Schrittgeschwindigkeit (6 Kilometer proStunde ) fahren , zu überholen und führe das Fahrrad beim
Betreten oder Verlassen eines Grundstückes, solange er den
Gehweg benutzt , an der Hand.

Nun liegt aber auch in der Eigenart des Fahrrades eine
Gefahrenquelle , für die deren Lenker nicht verantwortlich ge-
macht werden kann. Es kommt nur darauf an , sie zu er-
kennen und dann entsprechend zu berücksichtigen .

In einem jener Artikel, von denen ich einleitend gesprochen
habe, ist das Fahrrad mit dem Auto verglichen . Ein der-
artiger Vergleich ist m. E. gänzlich abwegig ; denn die Bedin-
gungen,. unter denen die beiden Fahrzeuge fahren , und ihre
Eigenschaften sind so grundverschieden, daß sie einen Ver-
gleich gar nicht zulassen .

Das Kraftfahrzeug ist stabil, seine Fahrtrichtung und seine
Wagenspur ist von weitem zu erkennen ; der entgegenkam-
mende Teil kann sich danach einrichten. Anders das Fahrrad ,
dessen Lenker in erster Linie die Balance zu halten hat und
selbst durch kleine Unebenheiten und unbedeutende Ereignisse
aus der Fahrtrichtung gebracht werden kann Das Kraft -
fahrzeug vermag überall , wo es erforderlich ist , zum « tili»
stand und wieder vom Sitz aus in Gang gebracht werden, der
Radfahrer muß absteigen, zum Weiterfahren sich erst in den
Sattel schwingen und langsam anfahren ; während dieser Zeit
beherrscht er das Rad nicht immer in dem Maße , wie es in
einer verkehrsreichen Straße notwendig ist . Das Signalgeben
des Radfahrers geht in dem Stratzenlärm einer Großstadt voll -
ständig unter . Das Hupen des Kraftfahrzeuges setzt sich leich-
ter durch ; das gleiche gilt von der Beleuchtung.

Und nun noch eines : Wer darf Radfahren ? Allein die
Beantwortung dieser Frage sagt uns , welch himmelgroßer
Unterschied in der Beurteilung der Sicherheit beider Fahrzeug -
arten besteht . Wir wissen , daß sich ein großer Teil der Rad-
sahrer aus der unreifsten Jugend zusammensetzt, die natür¬
lich ein gesteigertes Verantwortungsgefühl nicht besitzt. Ein
Strafzettel bedeutet für einen Jungen höchstens eine Tracht
Prügel von feiten des Vaters ; damit ist aber dann auch die
Sache für ihn abgetan , während es beim Kraftfahrer in sol-
chen Fällen doch um ganz andere Dinge geht. Es ist zu be¬
denken , daß ein unzuverlässiger Chauffeur vielfach mit 1einer
Existenz spielt.

Alle diese Faktoren beweisen zur Genüge , daß, wie oben
schon erwähnt , ein Vergleich zwischen Auto und ^ ahrrad mit
der Forderung , auch den Radfahrern beispielsweise dieselbe
Höchstgeschwindigkeit zuzubilligen u . a . m. ein Ding der Un-
Möglichkeit ist. Ich glaube zur Genüge dargetan zu haben ,
daß das Fahrrad infolge seiner Beschaffenheit ,n besonders
verkehrsreichen Straßen mit Straßenbahnen , Kraftfahrzeugen
aller Art und zahlreichem Futzgängerpublikum die Sicherheit
untergräbt . Es wäre daher die Frage zu beantworten , wie
man diesem Übelstand am besten begegnet. Ich habe ein-
leitend bemerkt, daß in Berlin , ebenso übrigens wie inande -
ren großen Städten , den Radfahrern „in Verkehrsstraßen
erster Ordnung das Radfahren in der Längsrichtung Werktags
zwischen 8 und 19 Uhr im Durchgangsverkehr verboten ist ' .
Wenn man auch hier in Karlsruhe vorläufig noch nicht an eine
derartige Radikallösung denkt , so geht doch meine Bitte an das
radfahrende Publikum dahin, die Kaiserstraße tunlichst zu ver-
meiden und auch die Überquerung dieser Hauptverkehrsader
nicht gerade beim Moninger oder am Marktplatz, wo an und
für sich schon die Verkehrsregelung gewisse Schwierigkeiten bie -
tet , vorzunehmen ; die Parallelstraßen zur Kaiserstratze suhren
schließlich auch zum Ziel , und selbst kleine Umwege , die durch
Vermeidung dieser Straße und deren Überschreitung an den
gefährlichsten Ecken entstehen, machen sich im Hinblick auf die
Gesundheit, die auf dem Spiel steht, stets bezahlt. JnSbeson -
dere aber würde ich mich freuen , wenn diese Zeilen dazu bei-
trügen , die bereits geschilderten Berkehrsunsitten immer mehr
einzuschränken. Da die Sünder und Sünderinnen auf die -
fem Gebiet meist noch schulpflichtig find, wäre m. E. ein Hin-

weis auch von seiten der Schulen nicht unangebracht .

GemeinderundsckIu
Der Hauptvoranschlag der Stadt Freiburgfür das Rechnungsjahr 1929 schließt mit einem ungedeckten» ufwand von 2 905 600 Ml ab, der durch Umlagen gedeckt

.mu& ^ Umlage beträgt für je 100 m Steuer »teert beim Grundvermögen 100 «% ?, beim Betriebsvermögen
C £elnl Gewerbeertrag 600 Jfcf. Der Gemeinde.Zuschlag zur Hundesteuer wird ermäßig, . Weiterhin soll ein«Ermäßigung der Feuerbestattuugstaxen für Auswärtige her-be,gefuhrt werden.

das Theater ist ein Zuschuß von 008 000 Ml gegen¬über 667 000 Ml im Vorjahre vorgesehen . Die Betriebe desElektrizitätswerks , Gaswerts und Wasserwerks leisten für die
Gemeindewirtschaft einen Gesamtzuschuß von zirta 1,9 Mill.Reichsmark. Die Rieselgutskasse erfordert aus der Stadtkasseemen Zuschuß von etwa 160 )0 Ml . Die Schulen erforderneinen Gesamtzuschuß von annähernd 2.8 Mill . Ml . währendine Fürsorgekasse 2,1 und die Jugendamtskasse rund 600 000Reichsmark Zuschuß benötigen. Für das Wohnungsbaupro¬gramm 1929 ist einstweilen eine Summe von 2,3 Mill . Reichs »mark vorgesehen, deren Deckung aus dem Anteil an d«r Ge -
bäudesondersteuer, dem Kommunaldarlehen des Landes undaus Kapitalrückflüssen erfolgen soll. Insgesamt sollen 1929für Wohnungsbauten vier Millionen Reichsmark aufgewandtwerden. Eine Stockung der Wohnungsbautätigkeil tritt nichtein, obwohl das Bauprogrmnm 1929 noch nicht fertiggestelltist. weil die Erledigung des Programmes 1928 noch in vollem
Gange ist.

Der Voranschlag balanciert in seinen Einnahmen und Aus -
gaven mit 16 349 300 Ml gegenüber 14 874 000 Ml im Vor¬
jahre .

Borlagen für den Karlsruher Bürgerausschutz. Dem Bür »
gerausschuß Karlsruhe ist eine Vorlage über den Bau neuer
Straßen und Kanäle zugegangen . Der Gesamtaufwand istauf 670 000 . Reichsmark berechnet . — Zwecks Erweiterung der
Betriebseinrichtungen wird von der Firma Heinrich Mülberger& Co . ein Gelände im Rheinhafen im Ausmaße von 8992 qrnzum Preise von 11 Reichsmart pro Quadratmeter , also umden Gesamtbetrag von 98 912 Reichsmark zurückerworben. —
Zur Verbesserung der Straßenverhältnisse im Rheinhasen»
gebiet sollen 110 000 Reichsmark aus Anlehensmitteln aufge-
bracht werden.

Die Linkskommunisten im Mannheimer Bürgerausschuß . Die
Stadtverordneten Ried und Faulhaber , die etwa vor Jahres -
srist aus der Kommunistischen Partei ausgeschlossen wurden,aber dennoch gemäß Stadtratsbeschluß ihr Mandat als Stadt »
verordnete weiter ausübten , werden nunmehr ihr Ami nieder-
legen müssen In diesem Sinne hat der Landeskommiffar nach
nochmaliger Prüfung der Angelegenheit entschieden , und der
Stadt Mannheim eine entsprechende Weisung erteilt . Da
Stadtrat Horst ebenfalls zu den von der Kommunistischen Par »
tei ausgeschloffenen Mitgliedern der Fraktion zählt, wird auchein Wechsel im Stadtrat notwendig.

Biirgermeisterwahl . In Gondelshcim (bei Bretten ) wurde
der bisherige Bürgermeister Wilhelm Lotsch mit großer Mehr »
heit wiedergewählt.

Der Bürgerausschuß Baden -Baden setzte Dienstag nach»
mittag die Beratungen des städtischen Haushaltsplans fort .
Der Etat wurde mit allen gegen 1 Stimme nach weiterer
6stündiger Sitzung angenommen . Das Zentrum verlangte
Streichungen in Höhe von annähernd 140 000 Ml , die vom
Stadtrat jedoch restlos abgelehnt wurden . Während auf demo -
kratischen Antrag die Darlehenssumme für Altwohnungen von
65 000 auf 100 000 Ml zu erhöhen, um eine weitergehende
Ausgleichung der Härten in der Gehaltsklasse III zu ermög-
lichen , akzeptiert wurde, zog das Zentrum jedoch die Konse -
quenzen und versagte dem Etat der Kurverwaltungskasse bei
der Gesamtabstimmung seine Zustimmung . Gleichzeitig wurde
die Ausgabe von 46 000 Ml zu einer vom Reichsverkehrsmini-
ster und vom badischen Minister des Innern geforderten Er -
Weiterung des Baden -Badener Flugfeldes genehmigt.

Bollelektrifizierung Mannheim —Heidelberg Anfang Septem¬
ber. Wie die „M. N . Z. " erfährt , wird an dem Weiterbau
des elektrischen Bahnkörpers Mannheim —Heidelberg zur Zeit
mit Energie gearbeitet , so daß man hofft, nach Klärung eini-
ger Vorfragen die Verbindung des Schlußstückes Heidelberg—
Wieblingen und damit die Vollelektrifizierung der Strecke /
Mannheim —Heidelberg bis Anfang November vollenden zu
können . Die Masten der Bahnlinie stehen bereits vor den
Toren Heidelbergs.

Dandel und MUrtsckatt
Berein deutscher Ölfabrilen , Mannheim . Die Gesellschaft

berichtet über einen normalen Verlauf des vergangenen Ge-
schäftsjahres . In der Gewinn - und Verlustrechnung wird le¬
diglich der Betriebsüberschuß abzüglich aller Unkosten mit
629 250 Ml angegeben, zu dem ein Gewinnvortrag aus dem
Vorjahre in Höhe von 324 467 Ml hinzukommt. Abschreibun »
gen wurden in Höhe von 268 932 Mi getätigt , so daß ein
Reingewinn von 694 784 Ml (683 561 ) verbleibt. Hieraus sollen
wiederum 6 Proz . Dividende verteilt werden und nach Zuwei -
sung an den Reservefonds und weiteren Abschreibungen 334 784
Reichsmark neu vorgetragen werden.

Gebrüder Buhl, Papierfabriken A . -G ., Ettlingen . Auf der
ordentlichen Generalversammlung waren 383 640 Ml Aktien
vertreten . Nach der vorgelegten Bilanz beträgt der Bruttoge -
winn nach Abzug sämtlicher Unkosten , Reparaturen und
Steuern 79 728 'Ml . Nach Vornahme der Abschreibungen auf
Immobilien und Maschinen, 47 420 Ml , verbleibt ein Rohge¬
winn von 60 308 Ml . Von diesem Rohgewinn wurde ein Be-
trag von 60 000 Ml sür Rückstellungen verwendet, so daß em
erzielter Reingewinn von 308 Ml verbleibt. Mit Ausnahme
von wenigen Ziagen Stillstand , welche infolge Durchführung
von Verbesserungen und Instandsetzungen nicht zu vermeiden
waren , sind beide Fabriken während des ganzen Geschäfts-
jahres 1928/29 vollbeschäftigt gewesen . Der Übergang ,n das
neue Geschäftsjahr erfolgte mit gutem Auftragsbestand . Trotz-
dem sind die Aussichten für eine angemessene Stente zur ^ en
wenig günstig, da die Zellulosepreise soeben erhöht wurden .
Lohnkämpfe im Gang und Preisaufbesserungen augenblicklich
nicht durchführbar sind .

Kammer - Kirsch A . -G . Karlsruhe . Die ordentliche General »
Versammlung der Kammer - Kirsch A .-G . für Edelbranntweine
in Karlsruhe beschloß die Verteilung emer Dividende von 5 %
für das Geschäftsjahr 1928 . Das mit 260 000> M arbeitende
Unternehmen konnte einen Reingewinn von j7_

571^^M^ erzie-
len . Das Betriebserträgnis belief sich auf 177 886 Ml , von
denen neben kleineren Posten Handlungsunlosten und Steuern
in Höhe von 152 442 Ml abgezogen werden , um zu dem mn »
geteilten Gewinn zu kommen . In der Bilanz werden die wich-
tigsten Aktiven folgendermaßen ausgewiesen : Außen , lande
148290 Ml , Warenvorräte 292 291 Ml , das « nwesen Oppemru
18 800 Ml , dessen Brennereieinrichtung mit 16 900 Jtn . » w
schinen - und Büroeinrichtung stehen mit je einer Reichsmarl

zu Buch .
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